Erklärung für steuerliche Zwecke für die Caritas-Familienferienstätte St. Heinrich und Kunigunde, Rathausweg 2, 83730 Fischbachau/Hundham
 Bitte bei Anreise in der Familienferienstätte abgeben. 
Bei Nichtabgabe sind wir gezwungen, Ihnen  auf den Gesamtpreis 7 % Umsatzsteuer zu berechnen.

Gemeinnützige Familienerholung

Gemeinnützige Familienferienstätten werden u. a. durch besondere Steuerregelungen gefördert und sind dementsprechend aufgrund gesetzlicher Vorgaben verpflichtet, Nachweise über die Lebens- und Einkommenssituationen der diese Angebote nutzenden Familien zu führen.
Zum Jahres-Familieneinkommen gehören:

a) Einkünfte im Sinne des § 2 Absatz 1 Einkommensteuergesetz

· der Gesamtbetrag der Einkünfte lt. Steuerbescheid (falls ein Steuerbescheid vorliegt) z.B. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, Einkünfte aus Kapitalvermögen, Einkünfte aus Gewerbebetrieb, Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, sonstige Einkünfte wie Renteneinkünfte, private Veräußerungsgeschäfte

· falls kein Steuerbescheid vorliegt: Bruttoeinkommen (Jahresbruttogehalt u.a.) abzüglich Werbungskosten gemäß Einzelnachweis, mindestens jedoch 920,00 Euro pro Jahr

b) andere Einkünfte, die zur Bestreitung des Familienunterhaltes bestimmt und geeignet sind. Hierunter fallen Einnahmen wie z. B. Kindergeld, Wohngeld, Unterhaltsansprüche etc. Zu den Bezügen zählen nicht Leistungen der Sozialhilfe.
Berechnung Ihrer Jahres-Einkommensgrenze
Nach dieser Bestimmung errechnet sich auf der Grundlage der derzeitigen Regelsatzverordnung die monatliche Einkommensgrenze der Familie wie folgt (Stand 31.07.09):










Alle Bundesländer
für den Haushaltsvorstand / Alleinstehende/r



€  1.795,00
den zusammenlebenden Ehe- bzw. Lebenspartner        


€  1.292,00
pro Mitglied des Haushaltes ab 14 Jahre



€  1.148,00
pro Kind von 6 – 13 Jahre





€  1.004,00

pro Kind von 0 bis 5 Jahre





€     860,00
Das Zwölffache des errechneten Betrages ergibt sodann die Jahres-Einkommensgrenze. 
Bitte vergleichen Sie die errechnete Jahres-Einkommensgrenze mit Ihrem tatsächlichen Jahresfamilieneinkommen.
Ein Beispiel zur Berechnung der Jahres-Einkommensgrenze und des tatsächlichen Jahres-Familieneinkommens finden Sie auf der Rückseite.

Bitte kreuzen Sie je nach Ergebnis Ihrer Einkommensermittlung eine der beiden nachfolgenden Erklärungen an und bestätigen Sie die Richtigkeit Ihrer Angaben durch Unterschrift.
Wir bestätigen,  dass unserJahres-Familieneinkommen  im Jahr der gebuchten Reise
O  A. nicht höher
O  B. höher
sind als die für uns maßgebende Jahres-Einkommensgrenze, die wir entsprechend den obigen Vorgaben ermittelt haben. Diese Bestätigung geben wir nach bestem Wissen ab und erklären  uns mit einer eventuellen Überprüfung einverstanden.

Name:……………………………………………  Wohnort:…………………………………………….…………..
Datum:…………………………………………..  Unterschrift:…………………………………………..………….

Personenbezogene Daten sind durch die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen sowie die Anordnung über den kirchlichen Datenschutz für die Erzdiözese Bamberg geschützt.

Beispiel zur Berechnung der Jahres-Einkommensgrenze lt. Regelsatzverordnung
(Familie mit 2 Kindern)

Haushaltsvorstand


€  1.795,00
Ehepartner



€  1.292,00
Kind 14 Jahre



€  1.148,00
Kind 8 Jahre



€  1.004,00
monatliche Einkommensgrenze
€  5.239,00  x 12 = Jahres-Einkommensgrenze

 




========
Beispiel zur Berechnung Ihres tatsächlichen Jahres-Familieneinkommens

Berechnen Sie so Ihr Familieneinkommen und vergleichen Sie dieses mit der errechneten Jahres-Einkommensgrenze!
Gesamtbetrag der Einkünfte lt. Steuerbescheid des letzten Jahres oder Bruttogehalt

./. Werbungskosten gemäß Einzelnachweis oder pauschal 920,00 €

+  andere Einkünfte
Stand 31.07.2009

